
Anhang 5 
zur Verordnung über die Benützung der Schul-, Sport- und Freizeitanlagen 
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Betriebsordnung Pétanqueplatz  
vom 1. April 2024 
 
Der Pétanqueplatz Hitzkirch ist öffentlich und gratis zugänglich unter folgenden 
Bedingungen:  

1.  Benützungszeiten 

Montag - Samstag    08.00 - 22.00 Uhr 
Sonntag und Feiertage  09.00 - 21.00 Uhr 

  
Ausserhalb der Benützungszeiten ist der Pétanqueplatz geschlossen. 

2.  Reservationen 

Reservationsgesuche sind online via die Homepage der Gemeinde Hitzkirch 
www.hitzkirch.ch unter Raumreservationen einzureichen. 

3.  Sicherheit / Haftung 

a. Versicherung ist Sache der Benutzer/-innen.  
b. Die Gemeinde Hitzkirch lehnt bei Unfällen, bei Diebstählen oder bei 

unsachgemässer Benützung des Pétanqueplatzes jegliche Haftung ab. 

4.  Nachbarn 

Lärmbelästigungen sind zu unterlassen und auf die Nachbarschaft ist Rücksicht zu 
nehmen. 

5.  Platzordnung / Sauberkeit / Unterhalt 

a. Abfall ist in den entsprechenden Abfallbehältern zu entsorgen.  
b. Es wird ein verantwortungsvoller und sorgfältiger Umgang mit dem Pétanqueplatz 

erwartet.  
c. Schäden sind umgehend dem Bereich Liegenschaften zu melden.  
d. Wer diese Betriebsordnung missachtet, kann durch den Gemeinderat oder die von 

ihm bestimmte Stelle zurechtgewiesen oder mit einem Platzverbot bestraft 
werden. 

6.  Drogen / Suchtmittel 

Auf der Anlage sind der Besitz, der Handel und der Genuss von illegalen 
Suchtmitteln verboten. 

7.  Zuständigkeiten / Kontakte 

a. Der/die Platzwart/-in von 60aktiv ist für die Ordnung der Anlage verantwortlich.  
b. Für die Umgebungspflege und die Abfallentsorgung ist die Gemeinde Hitzkirch 

verantwortlich.  
  

Unterhalt, Schäden: Gemeinde Hitzkirch, Telefon 041 919 70 30, info@hitzkirch.ch 

http://www.hitzkirch.ch/
mailto:info@hitzkirch.ch

